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Wir leben in spannenden Zeiten, was den Jugend-
medienschutz angeht. Erstmals soll der Versuch
gemacht werden, den Jugendschutz medien-
übergreifend einheitlich zu regeln und dabei der
Selbstkontrolle Vorrang (oder zumindest ein stär-
keres Gewicht) einzuräumen1. Nachdem das Bun-
desverfassungsgericht wiederholt den Verfas-
sungsrang des Jugendschutzes und die damit
verbundenen Eingriffsgebote für staatliches Han-
deln betont hatte (z.B. Mutzenbacher-Urteil von
1990)2 und insofern der Jugendmedienschutz
ohnehin ein traditionelles Feld der zwingenden
rechtlichen Regulierung darstellt (man denke nur
an die vordemokratische Zensurtradition), mag
es als kleine ordnungspolitische „Revolution“ er-
scheinen, wenn nunmehr die Regulierten selbst
das Zepter übernehmen und dabei eine Einheit-
lichkeit erreichen sollen, die dem staatlichen
Handeln seit Jahrzehnten nicht gelingt. Zwar for-
dert das Grundgesetz und in dessen Auslegung
das Bundesverfassungsgericht auch eine nicht
aufhebbare Staatsferne des Rundfunks, um den
manipulatorischen staatstotalitären Medienmiss-
brauch (wie im nationalsozialistischen Deutsch-
land geschehen) wirksam auszuschließen, doch
betrifft das allenfalls die Form, nicht aber das
Prinzip der staatlichen Regulierung. Gerade in
Deutschland hat der bewahrpädagogisch moti-
vierte, früher am obrigkeitsstaatlichen, heute am
sozialstaatlichen Modell orientierte Jugendschutz
eine lange Tradition. Nach diesem Verständnis
soll der Staat eine Art jugendschützerische Voll-
versorgung erbringen, freiheitlich-emanzipatori-
sche Elemente werden demgegenüber (z.B. aus
Gründen des Bildungsvorbehalts und der sozio-
strukturellen Benachteiligung) misstrauisch be-
trachtet. Woher also, so ist zunächst zu fragen,
kommt die derzeitige Begeisterung für das frei-
heitliche Moment?

Der Problemdruck wächst

Schon weniger überraschend wirken die Reform-
bestrebungen in Richtung Vereinheitlichung und
Selbstkontrolle angesichts der Probleme staatli-
cher Steuerung selbst, die in Deutschland eine
hoch komplexe Steuerungsarchitektur aufgebaut
hat, ohne allerdings eine dementsprechende Effi-
zienz der Zielerreichung zu gewährleisten (Hell-
stern u.a. 1989). Die markantesten Merkmale
staatlicher Regulierung sind institutioneller Wirr-
warr, föderalistische Parzellierung und mangeln-
de Transparenz (BAJ 2000). 15 Landesmedien-
anstalten konkurrieren einerseits um den besten
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Anmerkungen:

1
Siehe den Entwurf eines
Jugendmedienschutz-Staats-
vertrags in epd medien, Nr. 93
vom 24. November 2001 sowie
Pressemitteilungen der Direkto-
renkonferenz der Landes-
medienanstalten (DLM) vom 
9. und 20. November 2001.
Siehe auch die vorliegende
Ausgabe tv diskurs, Rechts-
report, Materialien, S. 95ff.

2
BVerfG 83, S.130–155.
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Jugendmedienschutz im privaten Rundfunk und
andererseits um die attraktivste Medienstandort-
politik im Dienste ihrer jeweiligen Landesregie-
rung3. Zu den föderalistisch induzierten und den
bereichspolitisch konturierten Zielkonflikten zwi-
schen Ökonomie und Jugendschutz kommen
noch steuerungspolitische Reibungsverluste hin-
zu, die aus dem Nebeneinander von Bund-
Länder-Kompetenzen resultieren (Teledienste-
gesetz versus Mediendienste-Staatsvertrag)4.
Und schließlich dämpfen die Komplexität des
Politikfeldes, das bei jedem direkten Steuerungs-
versuch unerwünschte Nebenwirkungen mitpro-
duziert (Jarren/Donges 2000) sowie die zuneh-
mende Jugendschutzresistenz der Medien im
Allgemeinen und des neuen Medienträgers In-
ternet im Besonderen die Bereitschaft des Staa-
tes, systematische Steuerungsziele zu verfolgen
(Grothe 2000). Im Ergebnis kommt es zu einer
paradoxen Mischung aus punktuellem Interven-
tionismus und Laisser-faire, die die Rationalität
und Berechenbarkeit der staatlichen Jugend-
schutzpolitik belastet.5

Auch Bestrebungen auf der europäischen
Ebene deuten darauf hin, dass die Defizite der
staatlichen Mediensteuerung in der fortgeschrit-
tenen Informationsgesellschaft sachnotwendig
nach einer Vereinheitlichung des Rahmens bei
gleichzeitiger Flexibilisierung der Ausgestaltung
verlangen, die im Rahmen direkter staatlicher
Regulierung kaum lösbar erscheint und sich am
ehesten über eine Stärkung des Prinzips der
Selbstkontrolle realisieren lässt (Büttner u.a.
2000, EU-Richtlinie 97/36/EG). Ein Reformdruck
Richtung Vereinheitlichung ergibt sich schon aus
Gründen der Internationalisierung der Medien-
landschaft, die die Notwendigkeit eines suprana-
tionalen Minimalkonsenses der Jugendschutz-
kriterien plausibilisiert (ohne die kulturelle Vielfalt
der nationalstaatlichen Anwendungen zu leug-
nen). Zudem machen multimediale Verflechtun-
gen das traditionelle, nach Einzelmedien (Presse,
Rundfunk, Teledienste) gegliederte Vorgehen
immer stärker obsolet. 

Der Trend zur Vereinheitlichung wird aller-
dings durch wirkungsmächtige Gegenkräfte in
Richtung Deregulierung konterkariert. So sorgen
medientechnologische Innovationen und medien-
ökonomische Diversifikationen für eine hoch dy-
namische Verzahnung wirtschaftlicher und publi-
zistischer Prozesse, bei deren Nichtbeachtung
der Jugendschutz entweder zur dirigistischen
Konjunkturbremse konvertiert oder aber als We-
gelagerer eines alles beherrschenden wirtschafts-

politischen Determinismus marginalisiert wird.
Ohne ein Mindestmaß an Flexibilität erzeugt der
Jugendschutz unerwünschte ökonomische Ne-
benfolgen oder aber verabschiedet sich gänzlich
aus dem dann selbstgenügsamen Spiel des Me-
dienmarktes.

In dieser Situation bietet sich die Selbstkon-
trolle in mehrfacher Hinsicht als Ausweg an:

— Selbstkontrolle bietet potentiell größere Ein-
griffschancen als eine durch Zensurverbote
eingeschränkte staatliche Regulierung;

— Selbstkontrolle gilt zudem als hinreichend
flexibel (flexibler jedenfalls als Behörden) und

— in Bezug auf die Synchronisation zwischen
medienökonomischen und ethischen Zielen
als wirtschaftspolitisch verträgliche Kontroll-
variante.

Fragestellung einer Fachtagung

Hieraus ergeben sich weitere Klärungserforder-
nisse: 1) Inwiefern und unter welchen Bedingun-
gen kann die Selbstkontrolle Defizite der staatli-
chen Medienaufsicht kompensieren? 2) Wäre ei-
ne Entstaatlichung des Jugendmedienschutzes
als demokratischer Fortschritt oder aber als
Exekutivverlust und damit als Minderung der
Souveränitätsrechte eines demokratischen Staa-
tes zu werten?

Diese und andere Fragen waren Thema einer
Fachtagung, die von der Hessischen Stiftung
Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) zum The-
ma Medien, Jugendschutz und Demokratie –
Selbstregulation versus staatliche Kontrolle am 
9. November 2001 im Hessischen Landtag in
Wiesbaden veranstaltet wurde. Hier diskutierten
nicht nur und nicht in erster Linie der innere Kreis
der Jugendschutzexperten, der sich in den letz-
ten Jahren allzu oft (z.B. in der Pornographie-Fra-
ge) nach institutioneller Zugehörigkeit (LMA ver-
sus FSF) statt nach sachlichen Kriterien sortierte
und in rituellen Diskussionszirkeln und kleinräu-
migen Scharmützeln Gefahr lief, die eklatanten
Struktur- und Methodenprobleme des Jugend-
schutzes aus den Augen zu verlieren. Eine Erwei-
terung des Blicks von der Mikro- in die Makro-
perspektive war zuvörderst den erschienenen Po-
litikern, Verwaltungsbeamten und Wissenschaft-
lern aus den Disziplinen Recht, Politische
Wissenschaft und Soziologie zu verdanken, die
teils direkt, teils indirekt an den gegenwärtigen
Reformversuchen des rechtlichen und institutio-
nellen Jugendschutzrahmens beteiligt sind.

3
Erst in jüngerer Zeit ist es
gelungen, die Koordina-
tionsmängel zwischen den
Landesmedienanstalten
durch die Einrichtung
gemeinsamer Stellen und
die Stärkung der Direktoren-
konferenz zu reduzieren.

4
Das Teledienstegesetz (TDK)
und der Mediendienste-
Staatsvertrag (MDStV) von
1997 weisen überwiegend
gleich lautende Formulie-
rungen in Bezug auf
Jugendschutz auf, ohne
allerdings die Zuständigkeit
bei der Umsetzung im
Einzelnen zu klären. 
(vgl. Sieber 1999).

5
Auf die Probleme der staat-
lichen bzw. staatsnahen Me-
dienkontrolle durch die Lan-
desmedienanstalten hat
Wolfgang Hoffmann-Riem
(1996) nachdrücklich hinge-
wiesen. So zeige sich im in-
ternationalen Vergleich,
dass staatliche Stellen auch
dann, wenn sie gesetzlich
verbriefte Eingriffsoptionen
haben, in hohem Maße in-
formelle Formen der „wei-
chen“ Steuerung bevorzu-
gen („Politik der hochgezo-
genen Augenbraue“) und
dabei – wie Hellstern u.a.
(1989) bemerken – ihre Ein-
flussmöglichkeiten stark
überschätzen. Dieser Beob-
achtung ist freilich aus der
Sicht der letzten Jahre zu-
mindest für Deutschland
hinzuzufügen, dass der
Trend zur informellen Bera-
tung und Verhandlung einen
formellen Staatsinterventio-
nismus nicht ausschließt.
Vielmehr scheinen die auf-
brechenden Effizienz- und
Legitimationsprobleme der
staatlichen Steuerung punk-
tuelle Eingriffe geradezu
herauszufordern. So spie-
geln die eingeleiteten Buß-
geldverfahren sowie die ab-
gelehnten Ausnahmeanträ-
ge für eine Sendefreigabe
um 20.00 Uhr das Bemühen
der Aufsichtsbehörden, ihre
„Effizienz“ statistisch am
Output formeller hoheitli-
cher Akte zu belegen. Das
Problem dieser Art staatli-
cher Effizienzdemonstration
besteht nun aber darin, dass
sie gleichsam auch deren
Hilflosigkeit offenbart, da
mit steigender Anzahl staat-
licher Intervention auf der
Mikroebene einzelner Pro-
grammentscheidungen die
Steuerungsprobleme auf
der Makroebene umso deut-
licher zutage treten. Wer
das Ganze nicht im Griff hat,
muss eben im Detail (über-
mäßig) viel nachbessern.
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die Medien das Geschäft der Terroristen?“ Eine
Antwort hierauf gibt er uns allerdings nicht (und
noch weniger auf die Frage, wie ggf. ein diesbe-
züglicher Eingriff in die Medienfreiheit aussehen
könnte). Richtig ist sicherlich, dass Medien Angst-
themen aufgreifen. Ob sie damit Angst verstär-
ken oder das Bedürfnis nach Angstbewältigung
bedienen, ist abhängig von der journalistischen
Rahmung und von den Verarbeitungsbedingun-
gen der Rezipienten. Der Ruf nach verstärkter
Sicherheit, der im Echo des Terrors zu hören ist,
deutet darauf hin, dass Angstbewältigungsmoti-
ve in der (Medien-)Öffentlichkeit des 11. Sep-
tember dominierten, die freilich im Falle einer
unverhältnismäßigen und nicht rechtsstaatlichen
Bedienung selbst zum Problem für demokrati-
sche Freiheiten werden.

Ökonomie und Moral

Für bedenklich hält Müller, dass Medien Ver-
marktungsinteressen haben, da hieraus Motive
zur Übertretung moralischer Standards resultie-
ren. Ökonomisch motivierte Tabuverletzungen
sind möglich, das ist unbestreitbar. Ist es deshalb
aber bereits verwerflich, ökonomisch zu handeln
(oder ökonomisches Handeln unter einen morali-
schen Generalvorbehalt zu stellen)? Möglicher-
weise wäre es noch viel bedenklicher, wenn die
Zivilgesellschaft aufhören würde, ökonomisch zu
handeln (wie dies im Gefolge des 11. September
teilweise der Fall war). Die unaufhebbare Span-
nung zwischen Ökonomie und Moral lässt sich
nicht dadurch lösen, dass man eine Seite elimi-
niert (oder mit generalisierten, aber wirkungslo-
sen moralischen Appellen traktiert). Vielmehr be-
darf es intelligenter Formen des Arrangements
und der Verzahnung von Ökonomie und Moral.

Aus dem Vermarktungsinteresse als solchem
folgt keineswegs, wodurch man dieses Interesse
verwirklicht (durch moralisch fragwürdige oder
moralisch akzeptable Inhalte). Auf dem TV-Markt,
der im Unterschied zu reinen Konsumgütern mit
Kulturgütern hantiert, ist es ökonomisch sogar
bis zu einem gewissen Grade zwingend, diesem
Umstand durch Beachtung moralischer Stan-
dards Genüge zu tun. Ich behaupte, dass morali-
sche Verantwortung (potentiell) zu den ökonomi-
schen Anreizen gehört, wenn nicht eine publizis-
tisch munitionierte antiökonomische Moral und
dysfunktionale staatliche Interventionen die Ent-
faltung einer solchen moralverträglichen ökono-
mischen Logik verhindern.

Zwischen Selbstkontrolle und

Eingriffsimperativ

Veronika Winterstein, die Vizepräsidentin des
Hessischen Landtags, wies in ihrem Grußwort der
Tagung darauf hin, dass in einer sich rapide ver-
ändernden Medienlandschaft, in der sich das In-
ternet auf dem Weg zum Massenmedium befin-
det, die staatliche Kontrolle an Grenzen stößt.
Ohne Selbstkontrolle sei diesem grundlegenden
Defizit nicht abzuhelfen. Der Staat müsse sich da-
her auf „Missbrauchskontrolle“ beschränken.
Dem hielt Harald Müller von der Deutschen Stif-
tung für Friedensforschung in seinem Einlei-
tungsreferat entgegen, Medien könnten mögli-
cherweise die Gewaltbereitschaft steigern. Schon
aus diesem Grund dürfe man auf staatliche Kon-
trolle der Medien nicht verzichten. Allerdings
entstehen hieraus Dilemmata für die Demokratie,
da die Regulierung die Freiheit beschneidet, auf
der Demokratie basiert.

Lehren des 11. September

Die Ausführungen zum 11. September gerieten
dem „medientheoretischen Laien“, wie sich Mül-
ler selbst kennzeichnete, etwas feuilletonistisch.
So behauptete er in Anlehnung an einen po-
pulären Topos, die „Grenze zwischen Fiktion und
Realität“ sei durch die mediale Übermittlung des
Terroraktes „verwischt“ worden. Sicherlich wurde
durch die Demonstration der Verwundbarkeit der
Zivilisation (ähnlich wie beim Untergang der Tita-
nic) unser innerstes Sicherheitsgefühl berührt.
Dies bedeutet jedoch keine Verwischung der
Grenze, sondern vielmehr einen Einbruch der
Realität in das selbstgenügsame Spiel medialer
Simulation, wodurch die Grenze zwischen Fiktion
und Wirklichkeit wieder deutlicher spürbar wird.
Paradoxerweise boomen derzeit wieder einmal
die Daily Soaps, nachdem sie auf dem Höhe-
punkt des Big Brother-Hypes Einbußen erlitten
hatten. Offenbar können wir uns in Anbetracht
der übermächtigen Realität der Bedrohung wie-
der mehr Fiktion leisten, ohne massive Unwirk-
lichkeitsgefühle zu erleiden. 

Zu Recht wies Müller darauf hin, dass die isla-
mistischen Terroristen auf Medienwirkungen spe-
kulieren. Sie wollen „den universalen islamischen
Gottesstaat“, dabei erscheinen ihnen die USA als
mächtigstes Hindernis. Da ihr Gewaltpotential
nicht ausreicht, bedürfen sie spezifischer Trans-
missionsriemen; dazu gehören die Technik, die
Medien und die Angst. Müller fragt: „Betreiben
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weiteres gesellschaftliche Ziele akzeptieren. Wa-
rum sollten sie das tun? Anders formuliert: Schulz
ignoriert auf der begrifflichen Ebene (und wie wir
unten sehen werden auch bei der Feinanalyse)
die Folgen, die die Selbstregulierung schon für
die Zieldefinition hat. Folgenreich ist hierbei vor
allem die Vernachlässigung von Anreizsystemen,
die das ökonomische Handeln mit den gesell-
schaftlichen Regulierungszielen verbindet.

Republikanische versus demokratische Form

Berechtigt ist Schulz’ Frage nach dem demokra-
tischen Gehalt. Ist Selbstregulierung per se de-
mokratisch oder wird nicht vielmehr durch staat-
lichen Regulierungsverzicht die Durchsetzung
des demokratischen Willens erschwert? Es geht
um die alte, schon von Kant (1724 –1804) gestell-
te Frage nach den Vor- und Nachteilen von De-
mokratie bzw. Republik. Die demokratische Herr-
schaftsform ist – so Kant – keineswegs identisch
mit der Republik, da erstere auf dem Zusammen-
fallen von Gesetzgebung und Herrschaft und
letztere auf deren Differenz basiere. In dieser
Denkspur wäre Selbstregulierung ein Verlust an
Demokratie und ein Gewinn für das republikani-
sche Prinzip, für das Kant im Übrigen klar votiert.
Andere und neuere demokratietheoretische An-
sätze lassen allerdings noch eine andere Bewer-
tung zu. Die in der Politischen Wissenschaft
geläufige Unterscheidung zwischen direkter und
repräsentativer Demokratie, zwischen partizipa-
torischer Teilnahme des Volkes an politischen
Entscheidungen und dem Gewaltteilungsprinzip
lassen die Selbstregulierung als dritte Kraft er-
scheinen, die zwischen den Extremen einer ple-
biszitären Diktatur und einem in Formalismen
(und Wahlritualen) erstarrenden repräsentativen
Modell die Rolle eines Korrektivs übernimmt.

John Stuart Mill (1806 –1873) zeigte in seiner
einflussreichen Schrift Über die Freiheit (1988,
zuerst 1859) überzeugend auf, dass auch dort,
wo sich Regierungen durch Wahlen demokra-
tisch legitimieren, das Individuum vor Übergrif-
fen der Mehrheit in seine Privatsphäre bewahrt
werden muss. Mill denkt hier an unverbrüchliche
Menschenrechte des Einzelnen und an Minder-
heitenschutz. Auf Selbstregulierung angewendet
bedeutet das, die demokratische Herrschafts-
form (z.B. zwingende Mehrheitsentscheidungen)
nur dort anzuwenden, wo die freie Entfaltung der
Persönlichkeit die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit anderer Individuen einschränken würde
und ein selbstregulativer Ausgleich zwischen den

Sowohl Markt als auch Politik können negativ auf
Medien wirken. Die Betonung liegt auf „können“,
denn einen derartigen Zwangsmechanismus gibt
es beileibe nicht. Resümierend stellte Müller da-
her fest, dass in dieser Situation eine „verantwor-
tungsbewusste Selbstkontrolle“ gefordert sei.

Demokratie und Selbstregulation

Begriffliche Schwierigkeiten

Der Medienrechtler Wolfgang Schulz vom Hans-
Bredow-Institut ging zunächst auf die begriffli-
chen Schwierigkeiten der Steuerungsdebatte
ein: Was unterscheidet „Regelung“ von „Steue-
rung“, „Regelung“ von „Regulierung“? „Rege-
lung“ ist laut DIN 19226 „der Vorgang, bei dem
eine Größe, die zu regelnde Größe, fortlaufend
erfasst, mit einer anderen Größe, der Führungs-
größe, verglichen, und abhängig vom Ergebnis
dieses Vergleichs im Sinne einer Angleichung an
die Führungsgröße beeinflusst wird. Der sich er-
gebende Wirkungsablauf findet in einem ge-
schlossenen Kreis, dem Regelkreis statt.“ Steue-
rung werde in der Kybernetik hingegen als „Ein-
flussnahme auf einen Prozess ohne Rückkopp-
lung“ definiert.

Leider werden aus dieser sinnvollen begriffli-
chen Differenzierung keine weiteren Schlüsse ge-
zogen – z.B. bezüglich der Notwendigkeit von
Selbstregulierung als Teil einer reflexiven staatli-
chen Regulierung oder in Form eines Anforde-
rungsprofils reflexiver staatlicher Regulierung in
Abgrenzung zu einer interventionistischen staat-
lichen Eingriffspraxis, die suboptimal die Lern-
fähigkeit des gesellschaftlichen Systems unter-
fordert und nicht den Minimalanforderungen an
Transparenz und Rechtsstaatlichkeit entspricht.

Stattdessen unterläuft Schulz die getroffene
Unterscheidung, indem er „Regulierung“ in die
Nähe von (nicht reflexiver) Steuerung bringt: „Ich
werde im Folgenden von Regulierung sprechen
und meine damit die Beeinflussung bestimmter
Prozesse in der Richtung, dass ein gesellschaftli-
ches Ziel – beispielsweise ein angemessener
Schutz von Kindern und Jugendlichen – mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit erreicht werden
kann.“ Wenn die „Beeinflussung“ (bei ansonsten
gleich bleibender gesellschaftlicher Zielstellung)
durch die Beeinflussten selbst geschieht, sei dies
als „Selbstregulierung“ zu bezeichnen. Das Pro-
blem dieser Definition ist neben der Nicht-
berücksichtigung von Rückkoppelungsschleifen
die Annahme, dass die Selbstregulierten ohne
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betroffenen Individuen versagt. Dieser demokra-
tische Grundsatz ist nicht unrealistisch, da die
Motivation zur Einschränkung der Freiheit aus
der Motivation zur Bewahrung der Freiheit resul-
tiert und (in der Perspektive einer utilitaristischen
Moral) keine gesonderte moralische Ressource
erforderlich ist, um moralische Ziele zu erreichen.

Gesellschaftlich umhegte

Unternehmerverantwortung

Im Hinblick auf Selbstregulierung stellte Schulz
zunächst klar, dass Selbstregulierung nicht als
„Rückeroberung des Staates durch die Gesell-
schaft“ verstanden werden könne, da „reine
Selbstregulierung“ nur dort freiheitssichernd wir-
ke, wo der Staat selbst keine Freiheit sichernde
Funktion erfüllt. Im Übrigen zeige das neuseelän-
dische Beispiel, dass vollständiger Verzicht auf
staatliche Kontrolle zur Monopolherrschaft auf
dem Medienmarkt führe. Selbstregulierung ver-
käme nur dann nicht zum schlichten Regulie-
rungsverlust, wenn Sicherungsmechanismen be-
stehen, die eine effiziente Selbstgesetzgebung
sowie den Schutz der Freiheitsrechte gewährleis-
ten. Schulz geht noch einen Schritt weiter: Ohne
staatliche Verfahren bleibe die gesellschaftliche
Selbstgesetzgebung nahe am Hobbesschen Na-
turzustand des Kampfes jeder gegen jeden (mit
dem unvermeidlichen Sieg der Herzlosen über
die Geistlosen). Im Übrigen hat der Staat beim
Kinder- und Jugendschutz keine Wahl, da dieser
mit Verfassungsrang verbindlich vorgeschrieben
ist.

Funktionale Differenzierungen zwischen staat-
licher und privater Kontrolle setzen im Bereich des
Jugendmedienschutzes voraus, dass die Berei-
che der Selbstregulierung eindeutig vorgegeben
sind. Es handle sich also um eine „geliehene“,
„gesellschaftlich umhegte“ Verantwortung, um
gesellschaftlich umhegte Unternehmerverant-
wortung, die jederzeit rückgängig gemacht wer-
den kann. 

Als Bedingungen für wirksame Selbstkontrol-
le nennt Schulz die Durchsetzung der Entschei-
dungen der Selbstkontrollinstanz mittels „Sankti-
onsmechanismen“. Dies wiederum bedürfe um-
gekehrt eines „Rechtsschutzes“ der Veranstalter.
Hier wird ein Verständnis von Selbstkontrolle ent-
wickelt, das bei gleich bleibenden Steuerungs-
zielen die Ausführung den zu Steuernden über-
lässt. Unklar bleibt, warum private Veranstalter
sich genau diese Ziele zu Eigen machen sollten.
Der neuralgische Punkt der Schulzschen Steue-

rungs-/Regulierungstheorie (und nicht nur dieser)
ist das Fehlen eines effizienten Anreizsystems.
Schlussendlich verlässt man sich doch wieder auf
die Zwingmacht des Staates, deren mangelndes
Steuerungspotential gerade den Ausgangspunkt
für Reformbestrebungen in Richtung Selbstregu-
lierung bildet.

Vorteile der Selbstkontrolle

Wechselwirkung von Medienfreiheit 

und Jugendschutz

Aus der verfassungsrechtlichen Gegenüberstel-
lung von Meinungs-/Medienfreiheit auf der einen
und Jugendmedienschutz auf der anderen Seite
leitete Knut Nevermann (Ministerialdirektor beim
Beauftragten der Bundesregierung für Angele-
genheiten der Kultur und Medien), der das
Hauptreferat am Nachmittag hielt, ab, dass alle
Eingriffe in das Mediensystem „möglichst scho-
nend“ zu erfolgen haben. Das bedeutet: Es gibt
Schranken der Medienfreiheit, aber auch Schran-
ken der Schranken, die Verfassungsrechtler unter
dem Stichwort „Wechselwirkungstheorie“ seit
den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts
diskutieren.6 Demzufolge darf weder die Me-
dienfreiheit noch der Jugendmedienschutz ex-
zessiv interpretiert werden, vielmehr begrenzen
sie sich gegenseitig. Vor dem Hintergrund einer
praktischen Konkordanz zwischen Jugendme-
dienschutz und möglichst schonendem Eingriff
erscheint die Selbstkontrolle, so Nevermann, als
angemessenes Instrument.

Effizienz und Flexibilität

Vorteile der Selbstkontrolle sieht Nevermann in
einer höheren Effektivität und einer flexibleren
Reaktionsweise als dies staatlichen Überwa-
chungsbehörden möglich ist. So könne die
Selbstkontrolle auch präventiv tätig werden und
die „anschwellenden Informationsfluten“ besser
bewältigen als staatsbürokratische Apparate.
Selbstkontrolle sei auch ökonomisch vorteilhaf-
ter, da sie den Kontrollierten und Selbstkontrol-
lierenden eine höhere Planungssicherheit ver-
schafft und den Konkurrenzdruck mindert. Hinzu
kommen die durch Selbstkontrolle wachsenden
Möglichkeiten zu einer aktiven Marken- und Un-
ternehmens-PR.

6
Vgl. das Lüth-Urteil des
BVerfG aus dem Jahre 1958.
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Von der Konfrontation zur Kooperation

Dem Staat weist Nevermann eine „Wächter- und
Auffangfunktion“ zu, die dann in Kraft trete,
wenn die Selbstkontrolle eklatant versagt. Hierzu
zählt er, Spielräume und Grenzen für Selbstkon-
trolle genau zu definieren und durch ein „System
staatlicher Leitplanken“ abzusichern. Das hierin
implizierte Kontroll-Paradigma weicht deutlich
von einer interventionistischen Eingriffs-Philoso-
phie ab. Es setzt nicht auf Konfrontation und
Durchbrechen der ökonomischen Logik, sondern
auf Kooperation, die sich partiell auch ökonomi-
sche Denkweisen zunutze macht.

Man kann Nevermann auch so lesen: Das bis-
herige Kontrollsystem ist zu staatslastig, ökono-
misch schädlich und überdies steuerungspoli-
tisch suboptimal. Zu hoffen bleibt, dass diese kla-
ren jugendschutzpolitischen Einsichten alsbald in
eine konkrete nationale Gesetzesinitiative mün-
den, die die allfällige Reform des Jugendme-
dienschutzes realisiert.

Fazit

Über die Notwendigkeit einer Reform des Ju-
gendmedienschutzes und einer Stärkung der
Selbstkontrolle herrschte auf der Tagung Einig-
keit. Die praktische Umsetzung setzt minimal
dreierlei voraus:

1. Die Entscheidungen der Selbstkontrolle wer-
den verbindlich von den Kontrollierten und
den staatlichen Behörden anerkannt (eine
flächendeckende und detaillierte, staatliche
Zweitüberwachung findet nicht statt).

2. Die gesellschaftlichen Kontrollziele müssen
mit ökonomischen Prinzipien vereinbar sein,
besser: durch ökonomisches Denken beför-
dert werden (Jugendschutz muss sich loh-
nen).

3. Die Kontrolle soll die Lernfähigkeit des Me-
diensystems optimal bedienen (Kontroller-
folg zeigt sich nicht nur und nicht in erster Li-
nie an der Zahl der Beanstandungen, son-
dern an der Richtung der Gesamtentwick-
lung des Mediensystems).

Vor allem das letzte Postulat ist in der gegenwär-
tigen Jugendschutzpraxis nicht genügend be-
rücksichtigt. Die Lernfähigkeit des Mediensys-
tems wird durch punktuellen Staatsinterventio-
nismus in eine gesellschaftlich unerwünschte
Richtung gedrängt, da der staatliche Eingriff eine

abwehrende Haltung provoziert und Nichtstun
eher honoriert als aktives Bemühen um Jugend-
schutz. Zur Optimierung dieser Schwachstelle
wäre in Zukunft darauf zu achten, dass bei Pro-
duktprüfungen die Transparenz der Kriterien, die
Verbindlichkeit der Anwendung und die Bere-
chenbarkeit des Verfahrens in höchstem Maße
gewährleistet sind und es den Kontrollierten er-
leichtert wird, sich auf den Jugendschutz einzu-
stellen. Dazu tragen neben der nachträglichen
Prüftätigkeit vor allem auch beratende Maßnah-
men im Vorfeld der Produktion bei, die den Er-
folg von Jugendschutz flankieren, wenn nicht
überhaupt erst strukturell ermöglichen.
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